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12. Juli 1958 

In der Nationalratssitzung am 10. Juli haben die Abg. M a r kund 

Genossen an dGU Bundesminister für Justiz eine AnfraGe, . . 
rioht1iohe Verfolgung politisoher Korruption/geriohtet. 

konkrete Fragen aufgeworfen; 

betreffend die ge­

Sie haben darin zwei 

1. Welohe Möglichlceiten bestehen zurzeit, die bekannt gewordenen Korrup-
tionsfälle gerichtlich zu verfolgen? . 

2. Ob lviassnahmen geplant s:i,.nd, in Hinl:unft elie gorichtliche Verfolgung 
solcher Handlungon zu ermöglichen. 

In :Beantwortung dieser Interpellation teilt Bundesrninister Dr. T s 0 h a -
d e k folgendes mit: 

Das öster:J.'eiohische Strafgesetz en'~hält Tatbestände, die von jedermann 

und gegen jedermann begangen werden können. und es kennt Tatbestände, deren 

Strafbarkeit entr:odor von der Qualifikat~. on des Geschädigton odor von der 

Qualifikation des Täters abhängig ist. So gi ;Jti~eliktc. die nur ge:;on Beamte 
, , , 

(zeB" § 81 StG.) U11d Delikte, die nur von Beamten (z.B. § 101 bis § 104 StG.) 

bogangcn werelen können. 

Ein ])oli tischor 11:andatar 1st kein BeamJlicr. Wird er angegrif'fen.s begeht 

d'or Täter keine öffentlicho Gowal ttätigkei t, missbraucht er seine Stollung 

oder nimut er in Ausübung seinor Tätigkoit Geschenke an, erfüllt er nicht don 

Tatbestand des Missbrauchs der Arntsgewalt.oder der Geschenkannahme in Amtssa­

chen. Es zeigt sich an diesem Beispiel, dass die von mir öffentlich festge­

stellte Behauptung, dass sich Moral und Strafrecht l1icht dec~on. auf Richtig ... 

koit beruht. Das Strafrecht ist. allgomein betraohtet, nicht dazu berufen, 

jede unmoralische U11d unanständige Handlung unter Sa~tion zu stellen, sondern 

os soll bevrusst nur dor'b eingreifen, wo durch unmoralische Handlungen die 

Inte::cosson dor Allgemeinheit .gefährdet worcLon. Deshalb hat es immer noben o.üm 

Strafreoht eine11 für die Gesellschaft giltigon Sittenkodex gegeben. Die ei:n..-. 

zeInen Berufsständo haben in ihrem eigenen Interesse dafür vorgesorgt.9 dass 

ihre Uitglieder sich nicL.t nur straffrei, sondern auch ehrenhaft verhalten. 

Wömi zum Beis;).,el ein Rechtsanw,ü teine unohrenhaft<at abor nicht strafbare 

T-büdlung begeht .. so .wird· er vor dem Disziplinargericht seino1' Kammer zur 

Verantwortung gozogon und mit strengen Strafen, die bis zur dauernden Un­

fähigkeit der }3orufsausübung reichen, belegt. Ein Beamter, der sich einer 
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unehrenhaften Handlung sch1..Üdig macht" dia das Strafgesetz noch nicht un"G01' 

Vorfol,;ung s"Goll t, untersJGoht (LeI' Disziplinargoriclrtsbarkei t und hat schwe:co 

und woi tt1~ac.;ondo Disziplinarstrafen zu ·erwarten. F'Jr don Mandatar bestehen 

zurzoit sCllche Vorschriften nicht. Man hat es als solbstv~n·st~i.ndlich be­

trachtot, dass 110nscho11, dio im öffentlichen Leben sJGohc11~ von selbstoinell 

st1'0113011. IIaßstab an ihr eic;enos V01"halton anlogen und das,,,:; sie sich dom 

allgemoin anorkannten Horal- und Sittenkodox"auch wenn CI' nicht strafrochtlich 

gesch'c.itzt erscheint" ul1torviürfon. 

Es bostohon dahor zUJ.·zci t 1;:oino ausroichendon g080tz1ich0n Bestimr,mngon .. 

um oino11 Abgeordn;ton \-;ocon Goschonkannahmo gel"icht1ich zu vorfolgen odor 

oino fiä Gold untol'l1on1.l1ono Inte rvention als MissbJ:auch soino r Stellung als 

Uandata,r gerichtlich zu postrafon. Diese aus dero. Strafgesotz sich ergebende 

Tatsache kann jedooh niemals oino Roch"~ferti::;un.s· fiir 1JIandacare soin, dio sich 

diesen sol bstversti:indlicllon Geboten der Saube:ltoi t und der poli tisc~1011 1:Ioral 

en~(iziehen. Es ist daher zurzeit auch nicht don Goriohtcn vorbe·hal tc;n, ZU ont­

scheidon, was KOl~ruJ?tion ist. 

Da dieser Zus'cand zweifellos in der Bevölkerung als unbofriodjg,end eUl:p­

fUl1.d811 wird" wird das Bundoi:;;ministorium für Justiz untersuchen, ob nicht 

durch oine lTovolle zum StrafGese"liz dio Tätiglcoi t d'os Abgeordneton oinor U.hn-

lichen Beurteilung wie dio' T~itigkci t des Beamten zu unterziehen ist. Es wird 

einGohond Geprüft. in welcher Form der l,ussbrauch der Stellung einos iJ:iJfOll"C. 

lichon iJ:andatars und dio Goschonkanllahmo in Zusammonhang mit der Tätigkeit 

.'-., 

einos politischem Funktionärs oiner strafrochtlichel1 Regelung untorzoC';011 vlo:~dcn 

ka:;Jn·. Das-nundosministorium für Justiz" hat bcroitEav orkohrungcll getroffen .. ur11 

dieso Frage nicht nur im Kroise d0r eiGonen Fachleu"to, sondern rp.i t don politi ... 

sehen Partoien und evontuoll auch mit der StJ.~afroclüskommi.ssion zu kläron und 

im Horbst ontspr;:;chendo An-[;rä~'o zu stol10n. 

Niemals aber v:ird das Straf;r:ocht allein ausreichen, um die Reinheit im 
politischon Loben zu garantieron .. Es ist Aufgabe der. politischen Parteien selbst, 
für Sauberl<..oit und Reinheit in ihrom Lagel;" zu sorgon. Die politischen Part.oien 
sind ein y;osontlicher'Bes'i:;andteil Cl.cr demokratischen Ordnung. Sie übernehmen 
dami t auch die Ve:rantwortung fi.ll:' dio Sicherung und Erhaltung der Demokratie und 
die Roinhoi t und Saubork'ei t des politischen Lebens. 

Das Bundesministerium fi.lr Justiz ist selbs·t;vorständlich bereit, die not .. 
wendiGon legislativen Konsequonzon aus don Vorfällon dor lotzton Zoit zu ziehon. 
Aber a1:1:e::-1J:assnahnen .. die auf logislativom Gebiete erfolgon könnon, befl"'oion a'io 
Träger dos poli tischo.n Lebens nioht von ihror eiGonon VorantYio:ctung. Je wenigor 
die Justiz gozwunGon vJird, an poli tischon Säuborunijsaktionon mitzu\Jirkon, dosto 
besser werden sich die Vorhältnisse im politischon .Leben gostalten • 

... -. ..., ...... 
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